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Betreff:  Rechtskräftiges REPRO 2016 -  

Stand der Dinge - Analyse und Schlussfolgerung 
 
 
Werte Vorstandsmitglieder! 
 

Die Raumplanungsbehörde unseres Bundeslandes hat das Regionale Entwicklungsprogram 
(REPRO 2016) für unsere Region (Steirischer Zentralraum) fertiggestellt und der 
Landesregierung zur Beschlussfassung vorgelegt. Dieser erfolgte  am 07.07.2016; die 
Rechtskraft der Verordnung erwuchs mit 16.07.2016. 

 

Analyse (aus meiner Sicht) 

Da euch ja die Vorgeschichte (unvollständige Löschung der Vorrangzone Semriach im 
Entwurf des REPRO 2016 und darauffolgende Intervention der Bürgerinitiative und der 
Gemeinde Semriach) bekannt ist, möchte ich hier nicht näher darauf eingehen. 

 Fakt ist nunmehr, dass im rechtskräftigen REPRO 2016 in der "Anlage1" die ggst. 
Vorrangzone zur Gänze getilgt ist. 

Sichtet man darüber hinaus den Verordnungsbestandteil "Anlage 2" so ist festzustellen, dass 
das Gebiet um den Schifterkogel in zwei sogenannte "Teilräume" zerfällt. Nämlich in 

 "Grünlandgeprägtes Bergland" und  

 "Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland"  
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Und daher: (ganz wichtig!) 

In der Verordnung zum REPRO 2016 ("Verordnung und Erläuterungsbericht") sind im § 3 die 
Nutzungsmöglichkeiten einzelner Teilräume festgehalten  

 Im Forstwirtschaftlich geprägten Bergland ist "das charakteristische Erscheinungsbild 
der Landschaft mit einer engen Verzahnung von Wald und Freiflächen zu erhalten." 
 

 Im Grünlandgeprägten Bergland ist "die Gewinnung mineralischer Rohstoffe ist 
außerhalb von Rohstoffvorrangzonen unzulässig."  
 

 

1 - Auszug aus der Verordnung 

 

 

 

Schlussfolgerung 

Nachdem es uns gelungen ist, die Ausweisung des Gebietes um den Schifterkogel als 
Rohstoffvorrangzone zu verhindern, erscheint es mir im Lichte des Vorangeführten als 
beinahe unmöglich, ein Abbaufeld zu errichten. Daran ändert, meiner Einschätzung nach, 
auch die nach wie vor gültige Gewinnungsbewilligung der Porr-AG nichts! Lediglich die Firma 
Tieber könnte u. U. ihr Abbaugebiet "landschaftsverträglich" erweitern. 

Ich denke, wir haben unser Ziel erreicht…! 

 

Friesach, am 12.08.2016 

Walter Hollegger 


